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VORBEMERKUNG 
 
Dem Bebauungsplan liegen die nachfolgend aufgeführten Fachgutachten und Fachun-
tersuchungen zu Grunde. Die Ergebnisse sind zusammenfassend in dieser Begründung 
dargestellt. Unveränderte Zitate sind Kursiv gedruckt.  
Die Fachgutachten und Fachuntersuchungen können bei der Gemeinde eingesehen 
werden. 

- Leistungsfähigkeitsberechnung von WK Verkehrstechnik vom 11.05.2018 
- Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Planungsgruppe für Ökologie und Informati-

on vom 05.07.2018/15.08.2018 
- SaP der Planungsgruppe für Ökologie und Information vom 15.08.2018 
- Auditbericht zum Verkehrssicherheitsaudit von Manfred Hiller, IBS GmbH mit pla-

nerischer Stellungnahme der Ingenieurbüros Blankenhorn sowie Melber&Metzger 
 

 

1. Anlass und Erfordernis der Planung 
 
Die Einmündung von der B297 in die Robert-Bosch-Straße und damit in die Gewerbege-
biete Äule I-III ist derzeit ohne gesonderte Abbiegespur ausgebaut. Der Knotenpunkt 
wurde in der Vergangenheit schon als Unfallschwerpunkt eingestuft. Derzeit werden kri-
tische Unfallzahlen nicht mehr erreicht.  
Bereits aus dem Verfahren zur Aufstellung des ersten Bebauungsplanes für das Gewer-
begebiet „Äule I“ besteht eine Verpflichtung der Gemeinde Neckartenzlingen einen leis-
tungsfähigen Knotenpunkt in Form von Linksabbiegespuren auf der B297 zur Verbesse-
rung der Zufahrt in die Gewerbegebiete auf eigene Kosten anzulegen.  
Der Gemeinderat ist aufgrund dieser Forderung zu dem Ergebnis gekommen für eine 
Verbesserung der Zufahrt, jedoch durch Erstellung eines Kreisverkehrs zu sorgen. Damit 
soll auch der Forderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, insbesondere 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Anforderungen durch die Verbesserung der Er-
schließung des Gewerbegebietes Rechnung getragen werden.  
Der Knotenpunkt ist im Bebauungsplan „Äule I“ nicht enthalten. Auch entspricht die ge-
plante Verbesserung der Anbindung durch einen Kreisverkehrsplatz nicht den früheren 
Forderungen zur Erstellung von Linksabbiegern. Daher muss ein Bebauungsplan aufge-
stellt werden. 
 
 

2. Ziele und Zwecke der Planung 
 
Ziel der Planung ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung der Gewerbegebiete Äule 
I-III an das überörtliche Verkehrsnetz und damit die Schaffung einer leistungsfähigen Er-
schließung. 
 
 

3. Angaben zum Plangebiet 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich der B297 beim Gewerbegebiet „Äule“ und umfasst den 
Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße / B297.  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,3 ha. 
 
 

4. Vorbereitende Bauleitplanung und bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Regionalplan: 
Nach Plansatz 3.4.6 sind die in der Hochwasserkartierung dargestellten überflutungsge-
fährdenden Flächen Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz. Ein Teil 
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des geplanten Kreisverkehrs ragt in den als HQ100 kartierten Bereich ein. Der dadurch 
entstehende Retentionsraumverlust kann ausgeglichen werden (Siehe Ziffer 7 dieser 
Begründung). Der Verband Region Stuttgart stellt fest, dass der Planung somit regional-
planerische Ziele nicht entgegenstehen. 
 
Flächennutzungsplan: 
Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckartenzlingen sind 
Anschlüsse von Ortsstraße an überörtliche Straßen nicht dargestellt. Im betreffenden 
Bereich existiert aber bereits eine Straßenanbindung der Robert-Bosch-Straße an die 
B297. Die Anbindung durch einen Kreisverkehrsplatz berührt nicht die Grundzüge des 
Flächennutzungsplanes. Es wird daher davon ausgegangen, dass das Entwicklungsge-
bot eingehalten ist. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan (unmaßstäblich) 

 
Bebauungsplan: 
Der räumliche Geltungsbereich überlappt sich am westlichen Rand mit dem Bebauungs-
plan „Äule I“, rechtskräftig seit 03.07.1970. Die bislang im Überlappungsbereich gelten-
den Festsetzungen werden durch Festsetzungen im vorliegenden Geltungsbereich er-
setzt. 
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Auszug aus dem Bebauungsplan „Äule I“, rechtskr. Seit 03.07.1970  (unmaßstäblich) 

 
Schutzgebiete: 
Durch die Planung werden die folgenden fachgesetzlich geregelten Schutzgebiete und 
Schutzflächen berührt: 

- Landschaftsschutzgebiet 
- Überflutungsflächen HQ100 und HQextrem 
- FFH-Mähwiese 

Die Auswirkungen auf diese geschützten Bereiche sind in der beiliegenden Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung der Planungsgruppe Ökologie und Information beschrieben. Auf 
die Zusammenfassung in Ziffer 8 dieser Begründung wird verwiesen. 
Bezüglich des Eingriffs in das Landschaftsschutzgebiet auf einer Fläche von ca. 450m² 
hat die Gemeinde mit dem vorliegenden Bebauungsplan den Antrag auf Befreiung von 
der Landschaftsschutzgebietsverordnung gestellt. Die naturschutzrechtliche Erlaubnis 
wurde mit Schreiben vom 27.09.2018 erteilt. 
 
 

5. Variantenprüfung  
 
Darstellung der Planungsvarianten: 
Zur Ertüchtigung des Knotenpunktes wurden verschiedene Planungsvarianten geprüft. 
Grundsätzlich kommt ein Ausbau des Knotenpunktes mit Abbiegespuren in Frage oder 
ein Kreisverkehr. 
Eine Betrachtung mit Signalisierung, ohne Änderung des Ausbaus erfolgt aufgrund der 
früheren Forderungen des Straßenbaulastträgers zur Ertüchtigung des Knotenpunktes  
nicht. Auch ist davon auszugehen, dass diese Variante eine deutlich schlechte Qualitäts-
stufe aufweisen würde. 
Die untersuchten Varianten sind nachfolgend dargestellt. 
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Variante 1a:  

 

- Linksabbiegespur von Süden aus 
Richtung Tübingen her kommend 

- Keine Anbindung des östlichen 
Feldweges 

- Mit Signalisierung 

Variante 1b:  

 

- Linksabbiegespur von Süden aus 
Tübingen her kommend 

- Zusätzliche Rechtsabbiegespur 
von Norden aus Nürtingen her 
kommend 

- Keine Anbindung des östlichen 
Feldweges 

- Mit Signalisierung 

Variante 2a:  

 

- Kreisverkehrsplatz, 35m Durch-
messer 

- Anbindung des östlichen Feldwe-
ges 

- Keine Signalisierung 

Variante 2b:  

 

- Kreisverkehrsplatz, 35m Durch-
messer 

- Keine Anbindung des östlichen 
Feldweges 
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Bei den Varianten mit Linksabbieger von Süden aus Richtung Tübingen her kommend 
wäre auch eine Aufweitung der Robert-Bosch-Straße zum Erhalt zweier Abbiegespuren 
sinnvoll. Dies wurde jedoch nicht näher untersucht, da für solch eine Lösung im Zusam-
menhang mit einer Signalisierung keine ausreichende Fläche zur Verfügung steht. 
 
Bewertungskriterien: 

- Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes aus verkehrlicher Sicht: 
Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Varianten liegt eine Leis-
tungsfähigkeitsberechnung von WK Verkehrstechnik vom 11.05.2018 vor. Die Be-
rechnung gibt anhand von Qualitätsstufen für signalisierte und unsignalisierte Kno-
tenpunkte die Leistungsfähigkeit an, die in Abhängigkeit von der Wartezeit definiert 
sind. Es werden dabei die Qualitätsstufen von „A“ bis „F“ unterschieden, wobei „A“ 
für sehr gute und „F“ für unbefriedigende Verkehrsqualität steht. 

- Naturschutzfachliche Eingriffserheblichkeit: 
Die Beurteilung der naturschutzfachlichen Eingriffserheblichkeit erfolgt anhand der 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Planungsgruppe Ökologie und Information 
vom 05.07.2018 

- Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet: 
Der Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet wird anhand der Fläche incl. des Ein-
griffes durch den weiterführenden Feldweg angegeben. 

- Landwirtschaftliche Belange: 
Landwirtschaftliche Belange werden anhand der Auswirkungen auf die Erschlie-
ßungsfunktion und den Flächenverlust bewertet.  

- Erschließungstechnische und städtebauliche Aspekte: 
Die Bewertung der erschließungstechnischen und städtebaulichen Aspekte erfolgt 
verbalargumentativ bezüglich der Erschließungsfunktion für das gesamte Gewer-
begebiet und die optische Wirkung des Knotenpunktes 

 
Bewertung der Leistungsfähigkeit: 
Die Leistungsfähigkeitsberechnung bewertet die einzelnen Varianten wie folgt: 

- Variante 1a: 
In der Morgen- und Abendspitze erreicht der Linksabbieger in die Robert-Bosch-
Straße Qualitätsstufe „C“, die Robert-Bosch-Straße und die Hauptrichtung aus 
Nürtingen „B“, die Hauptrichtung aus Tübingen erreicht Qualitätsstufe „A“. 

- Variante 1b: 
Mit dem Bau einer Rechtsabbiegespur aus Richtung Nürtingen erreichen auch bei-
de Fahrspuren aus Richtung Norden ebenfalls Qualitätsstufe „A“. Die 95%-
Staulänge aus dieser Richtung sinkt dann von ca. 130m auf ca. 75m. 

- Variante 2a: 
Die zugrundeliegende Strombelastung kann von einem Kreisverkehrsplatz prob-
lemlos bewältigt werden. Der Knoten erreicht für alle 4 Zufahrten morgens und 
abends Qualitätsstufe „A“. 

- Variante 2b: 
Die zugrundeliegende Strombelastung kann von einem Kreisverkehrsplatz prob-
lemlos bewältigt werden. Der Knoten erreicht für alle 3 Zufahrten morgens und 
abends Qualitätsstufe „A“. 

Für weitere detaillierte Angaben wird auf die Leistungsfähigkeitsberechnung von WK 
Verkehrstechnik vom 11.05.2018 verwiesen. 
 
Bewertung der naturschutzfachlichen Eingriffserheblichkeit: 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Für die Umgestaltung der Kreuzung B 297 und Robert-Bosch-Straße werden vier Varian-
ten in Erwägung gezogen. Die vorliegende Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vergleicht 
zwei Kreisverkehrslösungen mit zwei T-Kreuzungen, bewertet die betroffenen Schutzgü-
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ter und entwickelt ein Maßnahmenkonzept.  
Das Planungsgebiet stellt sich derzeit als T-Kreuzung mit Verkehrsflächen und Verkehrs-
vegetation an. Im Osten ist ein Graben („Köchinbrunnen“) sowie Grünland betroffen. Ei-
ne Parzelle des Grünlandes hat den Status einer geschützten Flachland-Mähwiese in 
durchschnittlicher Ausprägung (FFH-Lebensraumtyp). Zudem liegt der Status eines 
Landschaftsschutzgebiets vor und die Hochwassergefahrenkarte weist eine Zone HQ 
100 und HQ extrem aus.  
Alle Planvarianten ziehen Eingriffe unterschiedlichen Ausmaßes in die Schutzgüter Arten 
und Biotope, Boden, Wasser und Klima nach sich. Nach Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen verbleibt bei allen Varianten ein Kompensationsdefizit, das planextern 
ausgeglichen werden muss.  
 
Kompensationsbedarf aus der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung: 

 Variante 1a Variante 1b Variante 2a Variante 2b 

Flächenverlust 
FFH-Mähwiese 
(incl. nach Nor-
den führender 
Weg) 

ca. 150 m² ca. 150 m² ca. 120 m² ca. 80 m² 

Schutzgut Arten 
und Biotope 

ca. 2.340 P. ca. 2.790 P. ca. 7.920 P. ca. 7.360 P. 

Schutzgut Boden ca. 553 P. ca. 703 P. ca. 1.642 P. ca. 1.490 P. 

Volumenbedarf 
für Retentions-
raumverlust 

ca. 50 m³ ca. 50 m³ ca. 200 m³ ca. 200 m³ 

 
Die temporäre Inanspruchnahme von Flachland-Mähwiesen kann durch Wiederherstel-
lung an Ort und Stelle minimiert werden. Allerdings verbleibt ein Verlust dieses Lebens-
raumtyps, der planextern kompensiert werden muss  
Als planexterne Ausgleichsmaßnahme ist die naturnahe Umgestaltung des defizitären 
Köchinbrunnens auf 75 m vorgesehen. Darüber hinaus benötigen die Varianten 2a und 
2b eine weitere Maßnahme, den Umbau einer Fichtenmonokultur auf Parzelle 1061. 
Alle Planungen reduzieren den Retentionsraum des Neckars, der an geeigneter Stelle 
wieder zur Verfügung gestellt werden muss. Die jeweiligen Volumenbedarfe können 
durch die bereits realisierte Aufweitung der naheliegenden Erms (Flutmulde) nachgewie-
sen werden. Die Kreisverkehrslösungen verursachen die Verdolung des Grabens auf et-
wa 10 Metern.  
Die Zusammenstellung verdeutlicht, dass die beiden Varianten des Kreisverkehrs (2a 
und 2b) aufgrund des höheren Flächenbedarfs einen höheren Eingriff in die Schutzgüter 
bedeuten als die Varianten 1a und 1b. Dem gegenüber steht die höhere Verkehrssicher-
heit der Kreisverkehrsvarianten, von denen wiederum die Variante 2b den geringeren 
Kompensationsbedarf benötigt. Für alle Lösungsvorschläge können bei Realisierung al-
ler vorgeschlagenen Maßnahmen [siehe Ziffer 8 dieser Begründung] die erheblichen Be-
einträchtigungen kompensiert werden. 
 
Für weitere detaillierte Angaben wird auf die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Pla-
nungsgruppe Ökologie und Information vom 05.07.2018 verwiesen. 
 
Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet: 
Aus der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergeben sich folgende Flächeneingriffe in das 
Landschaftsschutzgebiet. 

 Variante 1a Variante 1b Variante 2a Variante 2b 

Eingriffsfläche ca. 350m² ca. 350m² ca. 650m² ca. 450m² 
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Landwirtschaftliche Belange: 
Eine direkte Feldweganbindung im Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße/B297 an die 
B297 ist nicht zwingend notwendig, da weiter östlich des Planbereiches ein weiterer 
Feldweg verläuft, der dieselben landwirtschaftlichen Flurstücke erschließt wie der Weg 
entlang der B297. Der Feldweg entlang der B297 soll jedoch nicht aufgegeben werden, 
sondern lediglich die Anbindung am Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße/B297. Die 
Zufahrt auf die B297 besteht ca. 80m nördlich des Kreuzungsbereiches südlich des 
Triebwerkkkanals. Diese Anbindung könnte wie bei den Linksabbiegervarianten darge-
stellt durch Verschwenkung des Feldweges Richtung Osten, jedoch mit deutlichem Flä-
cheneingriff verbessert werden. Zur Minderung dieses Eingriffs soll der Wegeverlauf wie 
bei Variante 2b aufgezeigt beibehalten werden. Durch eine randliche Befestigung z.B. 
mittels Schotterrasen können die erforderlichen Kurvenradien für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge gewährleistet werden. 
Der Flächenverlust für die Landwirtschaft ist vergleichbar mit der Eingriffsfläche in das 
Landschaftsschutzgebiet (siehe vorheriger Punkt), da dieses entlang der Grundstücks-
grenze der angrenzenden Landwirtschaftlichen Flurstücke verläuft. 
 
Erschließungstechnische und städtebauliche Aspekte: 

- Erschließung des Gewerbegebietes Äule: 
Das Gewerbegebiet Äule in Neckartenzlingen verfügt über zwei Anbindungen. Eine 
Anbindung liegt am nordöstlichen Rand des Gewerbegebietes. Es handelt sich um 
den betreffenden Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße/B297. Eine weitere An-
bindung besteht am Südlichen Rand des Gewerbegebietes über die nach Altenriet 
führende K1236 und den Knotenpunkt K1236/B297. 

 
     Erschließung des Gewerbegebietes „Äule“ (unmaßstäblich) 

 
Der Großteil der Gewerbetriebe und insbesondere verschiedene Einzelhandelsnut-
zungen, durch die der größte Teil des Verkehrs verursacht wird, liegen im nördli-
chen Bereich des Gewerbebetriebes. Vor allem für den Verkehr von Neckartenz-
lingen her kommend stellt der Knotenpunkt Robert-Bosch-Straße/B297 daher die 
Haupterschließung des Gewerbegebietes dar.  
Das Gewerbegebiet ist vollständig bebaut. Die bestehenden Gewerbebetriebe und 
auch die Einzelhandelsnutzungen, die eine wichtige Versorgungsfunktion für 
Neckartenzlingen übernehmen, benötigen eine leistungsfähige und geordnete Er-
schließung die mit dem bisherigen Ausbau insbesondere zu Stoßzeiten nicht im-
mer gegeben ist. Bezug nehmend auf die Leistungsfähigkeitsberechnung stellt ein 
Kreisverkehr die beste Lösung zur geordneten Erschließung des Gewerbegebietes 
dar.  

Gewerbe- 
gebiet  
„Äule“ 
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- Ortseingangsgestaltung 

Auf der B297 von Süden her kommend stellt das Gewebegebiet Äule mit einseiti-
ger Bebauung entlang der B297 den Ortseingang von Neckartenzlingen dar. Das 
Ortsschild befindet sich ca. 70m südlich der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/B297. 
Der Ortseingang ist optisch bislang nicht ablesbar. Für den Autofahrer ist der Orts-
eingang erst ca. 120m nördlich des Kreuzungspunktes Robert-Bosch-Straße/B297 
mit Beginn der beidseitigen Bebauung erkennbar. Durch den Ausbau des Knoten-
punktes besteht die Möglichkeit der optischen Aufwertung und der besseren Ab-
lesbarkeit des Ortseingangs. Bei den Varianten mit Linksabbieger ist eine optische 
Aufwertung nur sehr begrenzt möglich, da keine weiteren Freiflächen entstehen 
und bei einer Signalisierung die Ampelanlage optisch dominiert. Bei einer Kreisver-
kehrslösung entstehen Grün- und Freiflächen auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs 
und der Fahrbahnteiler, die eine deutliche optische Aufwertung ermöglichen, ohne 
den Verkehrsfluss wesentlich einzuschränken. Im Zuge der Auswahl der Gestal-
tungsmaßnahmen auf dem Kreisverkehr ist darauf zu achten, dass keine harten 
Hindernisse entstehen. 

 
Zusammenfassende Bewertung: 
Es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse zur Aufwertung des Knotenpunktes 
B297/Robert-Boschstraße durch die Forderung des Straßenbaulastträgers, sowie die 
Notwendigkeit zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit. Auf-
grund der durchgeführten Variantenprüfung lassen sich diese Aspekte am besten mit ei-
nem Kreisverkehr ohne Anbindung des Feldweges entsprechend Variante 2b umsetzen. 
 
Die Leistungsfähigkeitsberechnung zeigt, dass ein Kreisverkehr aus verkehrstechnischer 
Sicht bezüglich des Verkehrsflusses die beste Lösung für den Ausbau des Kreuzungsbe-
reiches darstellt. Zur Minderung der Versiegelung und zur weiteren Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit soll auf eine Anbindung des östlich Verlaufen-
den Feldweges verzichtet werden. Insbesondere kann dadurch der Eingriff in das Land-
schaftsschutzgebiet gemindert werden. Darüber hinaus hat ein Kreisverkehr eine ge-
schwindigkeitsminimierende Wirkung, ohne den Verkehrsfluss einzuschränken.  
 
Aufgrund der Leistungsfähigkeitsberechnung, stellt der Kreisverkehr auch aus Erschlie-
ßungstechnischer und städtebaulicher Sicht die beste Lösung dar. Damit kann der Zu- 
und Abfahrtsverkehr des Gewerbegebietes Äule und damit dessen Haupterschließung 
am besten abgewickelt werden. Darüber hinaus kann die Ortseingangssituation für 
Neckartenzlingen durch entsprechende Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes optisch 
aufgewertet werden. Die Möglichkeit zur optischen Aufwertung ist bei einer Linksabbie-
gerlösung nicht gegeben. 
 
Hinsichtlich der Anbindung und Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen haben al-
le untersuchten Varianten keine erheblichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft, da die 
Feldwegeführung entlang der B297 beibehalten werden soll und die Anbindung an die 
B297 weiterhin gewährleistet ist. Die Linksabbiegervarianten stellen bezüglich des Flä-
chenverlusts den geringsten Eingriff dar. Die Kreisverkehrslösung wurde bereits soweit 
optimiert, dass ohne die Feldweganbindung gegenüber den Linksabbiegervarianten nur 
einen Mehreingriff von ca. 100m² entsteht.  
 
Bei alle Varianten entsteht ein Eingriff in den Naturhaushalt. Bei den Varianten mit 
Linksabbiegespur ist dieser geringer als bei den Kreisverkehrsvarianten. Jedoch kann 
der durch die vorgesehene Variante entstehende Eingriff ebenfalls vollständig ausgegli-
chen werden.  
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Der Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet ist aufgrund der randlichen Lage bei allen 
untersuchten Varianten vergleichsweise gering. Die Linksabbiegervarianten stellen den 
geringsten Eingriff dar. Die Kreisverkehrslösung wurde bereits soweit optimiert, dass oh-
ne die Feldweganbindung gegenüber den Linksabbiegervarianten nur einen Mehreingriff 
von ca. 100m² entsteht.  
In Anbetracht des öffentlichen Interesses an einer aus Sicht der Leistungsfähigkeit, der 
Verkehrssicherheit, der Erschließung des Gewerbegebietes und der optischen Wirkung 
bestmöglichen Lösung ist dieser Mehreingriff in das Landschaftsschutzgebiet gerechtfer-
tigt. Die naturschutzrechtliche Erlaubnis für den Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet 
wurde mit Schreiben vom 27.09.2018 erteilt. Der durch den Kreisverkehr entstehende 
naturschutzrechtliche Eingriff kann durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen wer-
den. 
 
 

6. Inhalt der Planung 
 
Der Bebauungsplan setzt den Planentwurf des Ingenieurbüros Blankenhorn vom 
22.09.2017 durch Festsetzung verschiedener Verkehrsflächen um.  

 
Lageplan Entwurf Kreisverkehr, Ingenieurbüro Blankenhorn,22.09.2017 (unmaßstäblich) 

 
Der Kreisverkehr hat einen Durchmesser von 35m mit einer 7m breiten Fahrbahn. Die 
Planung ist mit dem Straßenbaulastträger, dem Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 
47.3 vorabgestimmt.  
Die bestehende Geh- und Radweganbindung des Gewerbegebietes am nordwestlichen 
Gebietsrand wird beibehalten und ist weiterhin gewährleistet. Der bestehende Feldweg 
am östlichen Gebietsrand wird beibehalten und lediglich für den Ausbau des Kreisver-
kehrs geringfügig Richtung Osten verlegt. Die bislang bestehende Feldweganbindung im 
Bereich des Knotenpunktes soll aus Gründen der Verkehrssicherheit künftig entfallen. 
Eine Einmündung des Feldweges in die B297 besteht ca. 40m nördlich des Planberei-
ches.  
Die Höhenlage des geplanten Kreisverkehrs entspricht im Wesentlichen der Höhenlage 
der bisherigen Fahrbahn der B297. Durch die Aufweitung Richtung Osten liegt der Kreis-
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verkehr in diesem Bereich ca. 0,6m über dem Richtung Osten hin abfallenden, beste-
henden Gelände. Am östlichen Gebietsrand im Anschluss an den Feldweg ist daher eine 
Abböschung zur Geländeanpassung erforderlich.  
Querungshilfen für Fußgänger oder Radfahrer sind an den Fahrbahnteilern am Kreisver-
kehr nicht vorgesehen. Für Fußgänger und Radfahrer besteht die Möglichkeit einer 
durch eine Ampel gesicherten Querung ca. 110m nördlich des geplanten Kreisverkehrs. 
Ein Fahrbahnteiler an der Zufahrt der Robert-Bosch-Straße wurde untersucht. Allerdings 
würde dadurch ein erheblicher Eingriff in angrenzende Privatgrundstücke entstehen, der 
vermieden werden soll. 
 
 

7. Auswirkungen der Planung 
 
Verkehrserschließung: 
Mit Verweis auf die Leistungsfähigkeitsberechnung wird mit dem Kreisverkehr aus ver-
kehrstechnischer Sicht eine bestmögliche Anbindung der Gewerbegebiete Äule I – III er-
reicht. Der frühere Unfallschwerpunkt kann entschärft werden.  
Durch den Ausbau des Kreisverkehrs wird die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
verbessert. Daher sind im Ergebnis keine negativen Auswirkungen auf den lokalen und 
regionalen Verkehr zu erwarten. 
Lediglich im Zuge der Bauausführung ist mit Behinderungen durch teilweise Sperrung, 
z.B. bei einseitiger Verkehrsführung zu rechnen, die aber nur temporär sind. 
Zur Umsetzung der Planung wurde durch das Ingenieurbüro Blankenhorn ein RE-
Vorentwurf erarbeitet. Dieser liegt der Darstellung des Kreisverkehrs im Bebauungsplan 
zugrunde. Anhand des RE-Vorentwurfes wurde ein Sicherheitsaudit durchgeführt und 
dem RP Stuttgart als Straßenbaulastträger im Zuge der erneuten Behördenbeteiligung 
übersandt.  
Der Planung wird vom RP Stuttgart zugestimmt. Über den Bau und den Unterhalt des 
neuen Kreisverkehrs muss eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Regierungsprä-
sidium abgeschlossen werden. In diesem Zuge erfolgt eine weitere Detailabstimmung 
der Ausführungsplanung. 
 
Bestehender Entwässerungsgraben: 
Durch den Ausbau des Kreisverkehrs muss der bestehende Entwässerungsgraben um 
ca. 15m verkürzt und die von der Robert-Bosch-Straße her kommende und quer unter 
dem Knotenpunkt verlaufende Verdolung verlängert werden. Die Verdolung soll darüber 
hinaus aufdimensioniert werden. Nach einer Vorabstimmung mit dem Amt für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz ist ein förmliches Wasserrechtsverfahren nicht erforderlich. 
Die Planungen werden jedoch im weiteren Verfahren im Detail mit dem Amt abgestimmt.  
 
Hochwasser: 
Nach der Hochwassergefahrenkarte der LUBW liegt das Plangebiet im Bereich des 
HQextrem. Durch den Ausbau als Kreisverkehrsplatz Richtung Osten wird darüber hin-
aus in den HQ100-Bereich eingegriffen. Lt. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung entfallen ca. 
200m³ Rückhaltevolumen im Bereich des HQ100. Als Ausgleich können die Volumina 
der Flutmuldenerweiterung an der Erms herangezogen werden. Die Maßnahme wurde 
bereits 2016 umgesetzt. Das Volumen kann nach Ausbau genaue ermittelt und im 
Hochwasserschutzregister entsprechend berücksichtigt werden. 
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Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte, LUBW (unmaßstäblich) 

 
Bodenordnung: 
Ein Großteil des Ausbaus des Kreisverkehrs kann auf öffentlichen Flächen erfolgen. Die-
se reichen jedoch nicht vollständig aus. Für den Ausbau muss in angrenzende Privatflä-
chen eingegriffen werden. Dies betrifft die Flurstücke Nr. 1274/1, 1311/5, 965, 967, 968. 
In die Flurstücke Nr. 969, 970 und 971 muss nicht mit Verkehrsflächen eingegriffen wer-
den. Es sind lediglich Erdanpassungen zur Höhenangleichung erforderlich. 
 
Altlasten: 
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster befindet sich im nordwestlichen Bereich eine Alt-
ablagerung. Sollten sich im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenverän-
derungen oder Altlasten ergeben, so ist das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
zu informieren. Es ist mit Bodenmaterial zu rechnen das ggf. nicht frei verwertet werden 
kann sondern entsorgt werden muss. 
 
Immissionsschutz: 
Das Gewerbeaufsichtsamt hat eine Prüfung angeregt, ob die Maßnahme einen erhebli-
chen baulichen Eingriff im Sinne der 16. BimschV darstellt. Dies ist nicht zu erwarten, da 
dieser ab einer Erhöhung des Beurteilungspegels von 3 dB(A) bzw. bei einer Erhöhung 
des Beurteilungspegels auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 De-
zibel (A) in der Nacht entsteht. Eine Erhöhung um 3 db(A) würde in etwa einer Verdoppe-
lung des Lärms entsprechen.  
Aufgrund der geschwindigkeitsreduzierenden Wirkung des Kreisverkehrs kann von einer 
Lärmminderung ausgegangen werden.  
Darüber hinaus wäre nach 16. BimschV eine Pegelerhöhung in Gewerbegebieten unbe-
achtlich. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Gewerbegebiet. 
 
Bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen: 
Innerhalb des Planbereiches verlaufen verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen. 
Diese liegen auch künftig in öffentlicher Fläche. Die Leitungen sind im Bebauungsplan 
nachrichtlich dargestellt. Eventuelle Umverlegungen werden im Zuge der Ausführungs-
planung abgestimmt und beim Bau berücksichtigt. 
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8. Umweltbelange 
 
Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung: 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Belange des Natur-
schutzes wurde durch die Planungsgruppe Ökologie und Information eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erstellt. Diese enthält auch eine detaillierte naturschutzfachliche 
Variantenprüfung der in Ziffer 5 untersuchten Varianten und eine Prüfung aller relevanter 
Umweltbelange im Sinne eines Umweltberichtes. 
Der Bericht vom 05.07.2018/15.08.2018 kommt zu folgenden Ergebnissen: 
Bezüglich der naturschutzfachlichen Bewertung der verschiedenen Planungsvarianten 
wird auf Ziffer 5 dieser Begründung verwiesen. 
Bei Umsetzung der im Bebauungsplan vorgesehenen Kreisverkehrslösung entstehen 
Eingriffe in die Schutzgüter Arten und Biotope, Boden, Wasser und Klima. Nach Durch-
führung von Vermeidungsmaßnahmen verbleibt ein Kompensationsdefizit, das planex-
tern ausgeglichen werden muss. 
 

Schutzgut Kompensationsbedarf 

Flächenverlust FFH-Mähwiese 
(incl. nach Norden führender Weg) 

ca. 80 m² 

Schutzgut Arten und Biotope ca. 7.360 P. 

Schutzgut Boden ca. 1.490 P. 

Volumenbedarf für Retentionsraumverlust ca. 200 m³ 

Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet ca. 450 m² 

 
Aufgrund der teilweisen Lage im Landschaftsschutzgebiet (ca. 450 m²) wurde ein Antrag 
auf Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung gestellt. Auf die Varianten-
prüfung in Ziffer 5 dieser Begründung wird verwiesen. Die naturschutzrechtliche Erlaub-
nis wurde mit Schreiben vom 27.09.2018 erteilt. 
In der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minderung und zum Ausgleich des entstehenden Eingriffes vorgeschlagen. Die Maß-
nahmen sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt und werden in der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung ausführlich beschrieben: 

- Vermeidungsmaßnahme V 1 – Baumerhalt und Baumschutz (Schutzgut Arten und 
Biotope)  
Erhalt von sechs Obstbäumen (auf Wiese) und einer Eiche (im Verkehrsgrün). Me-
chanischer Schutz des Baumstamms und der Baumscheibe vor Befahren und Be-
schädigung während der Bauarbeiten.   
 Die Obstbäume auf der nordöstlich angrenzenden Flachlandmähwiese können 

erhalten werden. Der Erhalt der Eiche südöstlich des Kreisverkehrs ist möglich, 
sofern Gründe der Verkehrssicherheit nicht entgegenstehen. 

- Vermeidungsmaßnahme V 2 – Zeitfenster für Baumrodungen 
Baumfällungen sind nur außerhalb der Brutzeit der Vögel in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis Ende Februar zulässig.   
 Beachtung bei der Bauausführung 

- Vermeidungsmaßnahme V 3 – Baustelleneinrichtung (Arten, Biotope, Boden, Was-
ser) 
Anlage und Betrieb der Baustelleneinrichtungen sind auf ein bereits versiegeltes 
Areal zu begrenzen, das nicht im Überschwemmungsgebiet, der HQ 100-Zone und 
der Flachland-Mähwiese liegt.  
 Beachtung bei der Bauausführung 

- Vermeidungsmaßnahme V 4 – Bauablauf (Schutzgut Boden, Wasser) 
Lagerung und Betankung von Maschinen und Fahrzeugen nur auf befestigten Flä-
chen, nicht auf den Vegetationsflächen und nicht in der Hochwassergefahrenzone 
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HQ 100, um den Eintrag von Treibstoffen, Ölen u.ä. in den Boden und in das Ge-
wässer und in den Köchinbrunnen zu verhindern. 
 Beachtung bei der Bauausführung 

- Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaßnahme V 5 – Oberbodenlagerung und –
wiedereinbau (Schutzgut Boden) 
Der anfallende Oberboden wird fachgerecht abgetragen, zwischengelagert und 
nach der Neumodellierung innerhalb des Plangebiets wieder eingebaut. 
 Beachtung bei der Bauausführung 

- Minimierungsmaßnahme M 1 – Wiederherstellung temporär beeinträchtigter Flach-
land-Mähwiese (planintern) (Schutzgut Arten und Biotope) 
Als Ausgleichsmaßnahme wird die Wiederherstellung von Flächen der temporär 
benötigten Flachland-Mähwiese vorgeschlagen. Dabei wird der zwischengelagerte 
Oberboden mit Samenpotential auf neu modellierte Flächen ausgebracht, bei Be-
darf kann eine Ansaat mit geeignetem Saatgut (z.B. von Rieger/Hofmann) kombi-
niert werden. 
 Erfolgt nach der Bauausführung 

- Ausgleichsmaßnahme A 1 – Entwicklung einer Flachland-Mähwiese (planextern) 
(Schutzgut Arten und Biotope) 
 Dies kann planextern auf dem Wiesengrundstück Nr. 924 und 923/2 erfolgen. 

Der Flächenbedarf beträgt ca. 80m². Es stehen 190m² zur Verfügung. Die Un-
tere Naturschutzbehörde empfiehlt eine Erfolgskontrolle nach drei, fünf und 
zehn Jahren. 

- Ausgleichsmaßnahme A 2 – Naturnahe Umgestaltung des stark defizitären Bachs 
„Köchinbrunnen“ (Schutzgut Wasser, Biotope und Arten, Landschaftsbild) 
 Naturnahe Aufwertung auf einer Länge von ca. 75m, Aufwertungspotential 

4.200 Ökopunkte. Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz weist darauf 
hin, dass zur Umsetzung der Maßnahme eine wasserrechtliche Genehmigung 
erforderlich ist. Diese wird zur Ausführung der Planung der Ausgleichsmaß-
nahme beantragt. 

- Ausgleichsmaßnahme A 3 – Fichtenausstockung auf Parzelle 1061, Gewann Gei-
ershecke. Umbau zu einem standortgerechten Ahorn-Buchen-Wald mit Gehölz-
rand. (Schutzgut Boden, Biotope und Arten, Landschaftsbild) 
 Umwandlung einer Fichtenmonokultur auf Flurstück Nr. 1061 auf ca. 700m² zu 

einem standortgerechten Ahorn-Buchen-Wald, max. Aufwertungspotenzial 
7.200 Ökopunkte. Es erfolgte eine Abstimmung mit dem Förster, der die Maß-
nahme für sinnvoll erachtet. Die weitere Planung der Ausgleichsmaßnahme  er-
folgt unter Begleitung durch einen Biologen, zur Beachtung des Artenschutzes 
und in Detailabstimmung mit dem Förster.  

- Ausgleichsmaßnahme A 4 – Schaffung von Retentionsraum an der Flutmulde der 
Erms (Schutzgut Wasser) 
 Die Maßnahme wurde 2016 bereits umgesetzt, Volumenbedarf ca. 200m² 

 
Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist ein 
Vollständiger Ausgleich gewährleistet. 
 
 
Artenschutz: 
 
Zur Beurteilung artenschutzrechtlicher Belange wurde eine Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung durch die Planungsgruppe Ökologie und Information durchgeführt. Der Be-
richt vom 15.08.2018 kommt zu folgenden Ergebnissen: Das vorliegende Gutachten un-
tersucht, ob die im Rahmen der geplanten Optimierung des Kreuzungsbereichs Bundes-
straße B 297 zum Gewerbegebiet über die Robert-Bosch-Straße vorgesehenen Bau-
maßnahmen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG verursachen.  
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Im Vorfeld des Planvorhabens sollten im Auftrag der Gemeinde Neckartenzlingen durch 
die Planungsgruppe Ökologie und Information, Unterensingen, mögliche Widerstände 
aus artenschutzrechtlicher Sicht geprüft werden. Hierzu wurden die ökologischen Funkti-
onen des Plangebiets sowie unmittelbar angrenzende Bereiche im Jahr 2017 zunächst in 
einer Habitatpotentialanalyse naturschutzfachlich geprüft und bewertet.  
Im Rahmen des Verfahrens erfolgten im Anschluss an diese Habitatpotentialanalyse in 
der Vegetationsperiode 2018 in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde faunis-
tische Untersuchungen auf mögliche Vorkommen der Tierartengruppen Vögel, Fleder-
mäuse, Holzbewohnende Käfer und Schmetterlinge. Zur Tierartengruppe der Reptilien 
mit Schwerpunkt Zauneidechse waren im Planbereich und dessen unmittelbarer Umge-
bung neben der Habitatpotentialanalyse im Jahr 2017 bereits in den Jahren 2016 und 
2017 im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Hochwasser-
schutz Freilanduntersuchungen durchgeführt worden, deren Ergebnisse in der vorliegen-
den speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt wurden.  
Das geplante Vorhaben zieht Eingriffe für die geschützte Tierartengruppe der Vögel nach 
sich.  
Für die vom geplanten Bauvorhaben betroffene Tierartengruppe wird eine Vermei-
dungsmaßnahme vorgeschlagen, die Beeinträchtigungen geschützter Tierarten vermei-
den können. Es handelt sich dabei um ein Zeitfenster für eine Baumrodung, die lediglich 
in der Vegetationsruhe zwischen Oktober und Februar stattfinden darf.  
Eine Konfliktermittlung gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1 – 3 BNatSchG wurde durchgeführt. Die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1, Nr. 1 – 3 BNatSchG sind bei Durchführung der vor-
geschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme nicht gegeben. Vorgezoge-
nen Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind nicht erforderlich. Alle vier Varianten der 
geplanten Optimierung des Kreuzungsbereichs der Bundesstraße B 297 zum Gewerbe-
gebiet über die Robert-Bosch-Straße in Neckartenzlingen sind daher mit den Zielen des 
Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) zu vereinbaren. 
 


